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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Bannüller, Scheibner, Motter, Mag. Praxmarer I A;1I?:::eJ.bed~ 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend PlÜfungstaxen an der Technischen Universität Graz 

An der Technischen Universität Graz kommt es zu UnregelmäjJigkeiten bei der Veran­

schlagung von Prüfungstaxen. Dies geht soweit, daß bereits veranschlagte Prüfungstaxen 

ohne Erklärung zurückgezogen und nicht mehr eingefordert werden, sobald über die 

verrechneten Einzelveranschlagungen Auskunft begehrt wird. In einem Fall ist es bereits 

zur Rückzahlung erhaltener Prüfungstaxen gekommen - ohne daß eine Überprüfung der 

Sachlage eingeleitet und allfällige dienstliche Konsequenzen gezogen worden wären. 

Daher richten die unteneichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung folgende 

Anfrage: 

1. Wie hoch sind PlÜfungstaxen in den Jahren 1985 - 1993 für die Technische 

Universität Graz im Budget veranschlagt? 

2. lln welchem AusmojJ wurde dieses Budget von der Technischen Universität Graz in 

Anspruch genommen? 

3. Wie eifolgt die 'Verrechnung zwischen den Professoren und der Universität? 

4.. Wie ist die Kontrolle der Prüfungstaxen organisien? 
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5. 1st dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung der konkrete Fall 

bekannt, in welchem eine Rückzahlung von Prüfungstaxen erfolgt ist? 

6. In wievielen Fällen wurden bisher Priifungstaxen zurückgeZlJhlt, und wann er­

folgten die RückZlJhlungen? 

7. Gibt es bei MifJbrauch eine strafrechtliche Sanktion und wer ist universitätsintern 

zuständig? 

8. Sehen Sie als Au/sichtsbehörde die Notwendigkeit, über den Vorfall an der Tech­

nischen Universität Graz der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung 

vorzulegen? 

9. Wer ist innerhalb der Technischen Universität Graz zuständig, solche Vorfälle 

entsprechend den österreichischen Gesetzen abzuhandeln? 

lO. Welche dienstrechtlichen Schritte sind bei offenkundig falscher Berechnung der 

Prüfungstaxen naheliegend und wer ist für ihre Einhaltung veralltwOltlich? 

11. Wie sind Prüjungstaxen llach Ansicht des lBundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung einzuordnen (Aufwandsentschädigung, Entgelt usw.)? 

12. Aus welchem Grund findet bei vollständiger AbwicklUlzg der ar!stehenden Arbeit 

durch die Assistenten, eine Halbierung der Prüfungstaxen zwischen Assistenten 

und Professoren statt? 

13. Welche Maßnahmen sind im Zuge der Universitätsreform hinsichtlich einer ef­

fektiven Kontrolle bezogen auf die Veranschlagung und Auszahlung von Prüfungs­

taxen geplant? 

14. 1st dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung bekannt, daß für 

Sitzungen in der Dienstzeit "Kollegiengeld" bezahlt wird? 

15. Nach welchen Kriterien ist das Kollegiengeld für die einzebten Mitglieder von 

Universitätsgremien zu bemessen? 

16. 1st es üblich, daß bei der Bemessung des Kollegiengeldes die maximal zulässige 

Höhe zugesprochen wird? 
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